
 

 

IMMOBILIEN-STREIFLICHT Ausgabe: 
07. Januar  
2020 

 

VERLÄSSLICH INFORMIERT 
 

Aktuelle Informationen zu Immobilien- und Miet-
rechtsthemen  
 
www.roedl.de 

Lesen Sie in dieser Ausgabe: 

� Öffentliches Vorkaufsrecht und Auskunftspflicht 
bei Share Deals 

– VG Berlin, Beschluss vom 13.12.2019, Az.: 19 L 566.19 

� Besonderer Schutz von Kinderlärm auch bei 
Wohnungs- und Teileigentum 

– BGH, Urteil vom 13.12.2019, Az.: V ZR 203/18 
 



IMMOBILIEN-STREIFLICHT 
07. JANUAR 2020 

 

2 

� Öffentliches Vorkaufsrecht und 
Auskunftspflicht bei Share Deals 
 
VG Berlin, Beschluss vom 13.12.2019, Az.: 19 L 
566.19 

 
Bei Verkauf von Unternehmensanteilen an einer 
Grundstücksgesellschaft, kann eine Auskunfts-
pflicht gegenüber der vorkaufsberechtigten Ge-
meinde bestehen. 

Im streitgegenständlichen Fall ging es 
um die Vorlagepflicht des Käufers von Gesell-
schaftsanteilen an einer Grundstücksgesellschaft 
bezüglich der notariellen Unterlagen über die zu-
grundeliegende Transaktion. Das Bezirksamt Neu-
kölln von Berlin (nachfolgend Bezirksamt) hatte 
Kenntnis über eine im Jahre 2019 erfolgte Transak-
tion erlangt und forderte auf Grundlage des Bau-
gesetzbuchs die Unterlagen über die Transaktion 
an. Die Antragstellerin erwarb 89,9 % an zwei 
Grundstücksgesellschaften, die jeweils ein Grund-
stück hielten. Die restlichen 10,1 % erwarb eine 
zypriotische Gesellschaft. Die Grundstücke liegen 
im räumlichen Geltungsbereich einer Verordnung 
zur Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbe-
völkerung für das Gebiet Flughafenstraße/Don-
austraße im Bezirk Neukölln von Berlin. Mit Be-
scheid vom 18.10.2019 forderte das Bezirksamt die 
Unterlagen betreffend die Transaktion an und 
drohte ein Zwangsgeld bei Nichtbefolgung an. Be-
gründet hat das Bezirksamt die Anforderung da-
mit, dass sich erhebliche Anhaltspunkte für das 
Vorliegen eines vorkaufsrechtsfähigen Vorgangs 
ergeben haben und deswegen ein Verwaltungsver-
fahren zur Erforschung des Sachverhaltes eröffnet 
wurde. Hiergegen wendet sich der Antragsteller im 
einstweiligen Rechtsschutzverfahren und bean-
tragte die sofortige Vollziehung auszusetzen. 

Das VG Berlin hat die Anträge wegen 
Unbegründetheit zurückgewiesen. Die Ermes-
sensausübung der Gemeinde bezüglich der Anfor-
derung von Unterlagen zur Erforschung des Sach-
verhaltes sei hier nicht ermessensfehlerhaft er-
folgt. Die Vorlagenanordnung ist durch den Ermitt-
lungs- und Untersuchungszweck gedeckt, der da-
rin besteht, die Tatsachengrundlage für die Ent-
scheidung über eine mögliche Ausübung des Vor-
kaufrechts zu gewinnen. Die Anforderung der no-
tariellen Unterlagen sei hierfür geeignet und erfor-
derlich. Grundsätzlich seien zwar „Share Deals“, 
d.h. der Kauf von Unternehmensanteilen an einer 
Grundstücksgesellschaft, anders als der Kauf des 

Grundstücks kein vorkaufsfallauslösender Vor-
gang, allerdings kann ein Umgehungsgeschäft vor-
liegen, das einen Vorkaufsfall wiederum begrün-
det. Ein möglicher Umgehungstatbestand liege bei 
Verkauf von Unternehmensanteilen an einer 
Grundstücksgesellschaft statt dem Verkauf des 
Grundstücks möglicherweise vor. 

Lässt sich dabei anhand der Transakti-
onsstruktur nicht von vornherein und unzweifel-
haft festlegen, ob ein Umgehungsgeschäft vorliegt, 
so kann einer Gemeinde die Berufung auf das Aus-
kunftsrecht regelmäßig nicht verweigert werden. 
Insbesondere liegen die Grundstücke in einem so-
genannten „Milieuschutzgebiet“, dort gälten be-
sonders strenge Maßstäbe. Durch die Anforderung 
der Unterlagen kann die Behörde nämlich anhand 
dieser nachvollziehen, ob ein Umgehungsgeschäft 
vorliegt. Dies stelle keine „reine Ausforschung ei-
nes zivilrechtlichen Vorgangs“ dar. Die Vorlagena-
nordnung ist unter Berücksichtigung der Grund-
rechte und rechtlich geschützten Belange des An-
tragstellers bei Abwägung mit dem öffentlichen In-
teresse an einer weiteren Aufklärung des Sachver-
halts angemessen. 
 
Fazit:  
Es sollte bei jeder Transaktion ein eventuell beste-
hendes gemeindliches Vorkaufsrecht bedacht 
werden. Die bloße Strukturierung der Transaktion 
als Share Deal reicht nicht aus, um die Annahme 
eines Vorkaufsfalles in jedem Fall zu verhindern. 
Die Rechte der vorkaufsberechtigten Gemeinde 
werden mit dieser Entscheidung nun gestärkt, da 
die Gemeinden bei Annahme eines Umgehungsge-
schäfts die notariellen Urkunden anfordern kön-
nen, um das Vorliegen eines Vorkaufsfalles zu be-
urteilen. 
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� Besonderer Schutz von Kinder-
lärm auch bei Wohnungs- und 
Teileigentum 
 
BGH, Urteil vom 13.12.2019, Az.: V ZR 203/18 

 
Ein Eltern-Kind-Zentrum kann in einer Teileigen-
tumseinheit, die als „Laden mit Lager“ bezeichnet 
ist, ebenfalls betrieben werden. 

Die Kläger sind Mitglieder einer Woh-
nungs- und Teileigentumseinheit. Die Beklagte be-
treibt unmittelbar unter den Klägern in der gemie-
teten Teileigentumseinheit, die in der zugehörigen 
Teilungserklärung als „Laden mit Lager“ bezeich-
net ist, ein Eltern-Kind-Zentrum. Vormittags findet 
ein Kindergarten für Kinder im Alter von 18 bis 36 
Monaten statt, montags und freitags ein Sprach-
kurs für Eltern. Nachmittags veranstaltet die Be-
klagte ein „offenes Spielzimmer“. 

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat die 
von den Klägern im Hauptantrag begehrte Unter-
lassung der Nutzung der Räumlichkeiten als El-
tern-Kind-Zentrum abgewiesen. Zwar kann ein 
Wohnungseigentümer von dem Mieter einer ande-
ren Einheit Unterlassung der Nutzung verlangen, 
wenn die Nutzung anders als in der Teilungserklä-
rung vorgesehen erfolgt und die tatsächliche Nut-
zung störender ist, als die in der Teilungserklärung 
erlaubte. Dies wäre auch bei der Nutzung als El-
tern-Kind-Zentrum statt als Laden mit Lager we-
gen der höheren Lautstärke der Fall. Allerdings 
muss die Ausstrahlungswirkung des Bun-
desimmissionsschutzgesetzes (BImSchG) auf das 
Wohnungseigentumsrecht beachtet werden. Da-
nach sind Geräuscheinwirkungen, die von Kinder-

tageseinrichtungen, Kinderspielplätzen und ähnli-
chen Einrichtungen durch Kinder hervorgerufen 
werden, im Regelfall keine schädlichen Umwelt-
einwirkungen. Somit können die Kläger aufgrund 
dieser Ausstrahlungswirkung des BImSchG keine 
Unterlassung verlangen. Etwas anderes gelte nur 
dann, wenn die Nutzung der Einheiten als Einrich-
tung in diesem Sinne in der Teilungserklärung aus-
geschlossen ist bzw. auch unter Beachtung der 
Vorschriften die tatsächliche Nutzung störender 
ist als die in der Teilungserklärung erlaubte. 

Bei dem Eltern-Kind-Zentrum handelt 
es sich laut BGH zumindest um eine „ähnliche Ein-
richtung“, da die nach dem BImSchG erfassten 
Kindertages- und ähnlichen Einrichtungen weit zu 
verstehen sind. Da eine gemischte Nutzung in dem 
Gebäude vorliegt, d.h. Wohneinheiten und Teilei-
gentumseinheiten bestehen, liegt unter Beachtung 
der privilegierten Geräuscheinwirkungen auch 
keine störende tatsächliche Nutzung im Vergleich 
zur erlaubten Nutzung eines Ladens mit Lager vor. 
 
Fazit:  
Die gesetzliche Privilegierung von Geräuscheinwir-
kungen, die durch Kindertageseinrichtungen, Kin-
derspielplätze und ähnliche Einrichtungen erfol-
gen, muss auch im WEG- und Teileigentumsrecht 
beachtet werden. 
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